
Einladung zur
Gemeindeversammlung

Dienstag, 2. Juni 2026, 19.30 Uhr
im Festzelt auf dem Dorfplatz
(beim Gemeindehaus)

Ab 18 Uhr: Grill und Getränke 

auf dem Dorfplatz offeriert
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ALLGEMEINE HINWEISE

Aktenauflage

Die Akten zu den einzelnen Geschäften können auf der Gemeindekanzlei während
den ordentlichen Öffnungszeiten oder auf der Website (www.kuenten.ch) eingesehen
werden.
Auflagefrist: 19. Mai bis 2. Juni 2026

Benutzung des Beamers
Wer an der Gemeindeversammlung eine Präsentation mit dem Beamer zeigen möchte,
muss dies spätestens 7 Tage vor der Versammlung dem Gemeindeschreiber melden
und die Präsentation abliefern.

Tonaufnahme / Informationen an Diskussionsteilnehmende
Zwecks Erstellung des Protokolls werden Tonaufnahmen gemacht, die nach Genehmi-
gung des Protokolls wieder gelöscht werden. 
Bitte an alle Diskussionsteilnehmenden: Benützen Sie unbedingt das Mikrofon und 
nennen Sie zu Beginn der Wortmeldung Ihren Vornamen und Namen. Nur so werden
Sie von allen Versammlungsteilnehmenden richtig verstanden und Sie erleichtern da-
mit die präzise Protokollführung. Im Interesse eines speditiven Versammlungsablaufs
soll die Redezeit auf das notwendige Mass beschränkt werden.

Parkplätze
Es stehen rund um das Gemeindehaus nur beschränkt Parkplätze zur Verfügung. Der
Gemeinderat Künten bittet die Besucherinnen und Besucher höflich darum, zu Fuss zu
kommen oder ihre Fahrzeuge auf dem signalisierten Parkplatz zu parken. 
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IN KÜRZE

• Genehmigung des Protokolls

TRAKTANDUM 1

Protokoll der Gemeindeversammlung 
vom 17. November 2025

Die Finanzkommission hat das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 17. November
2025 geprüft und als in Ordnung befunden.

Antrag
Finanzkommission und Gemeinderat beantragen, das Protokoll der Gemeindever-
sammlung vom 17. November 2025 sei zu genehmigen.

TRAKTANDUM 2

Ablage des Rechenschaftsberichtes pro 2025

Gemäss § 37 Abs. 2 lit. c Gemeindegesetz hat der Gemeinderat die Pflicht, alljährlich
einen Rechenschaftsbericht über die Gemeindeverwaltung zu Handen der Gemeinde-
versammlung zu erstellen. 

Der Rechenschaftsbericht wurde wie üblich in schriftlicher Form erstellt und kann 
während der Aktenauflage ab dem 19. Mai 2026 auf der Gemeindekanzlei bezogen,
bestellt (056 485 84 84) oder auf der Website unter www.kuenten.ch abgerufen 
werden.

Antrag
Der Rechenschaftsbericht für das Jahr 2025 sei zu genehmigen.

TRAKTANDUM 3

Rechnungsablage pro 2025

Die Rechnung der Einwohnergemeinde Künten schliesst besser als budgetiert ab. 

Nach den ordentlichen Abschreibungen resultiert ein Ertragsüberschuss von 
CHF 614‘300; dieser Betrag wird für die Vorfinanzierung des Neubaus der Turnhalle
verwendet. Im Ertragsüberschuss ist eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve von
CHF 106‘729 enthalten. 

Der Steuerertrag 2025 beträgt netto Total CHF 5’979’070.

Die Rechnungen der Eigenwirtschaftsbetriebe weisen teilweise Aufwandüberschüsse
auf. Die laufende Rechnung Wasserwerk schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 
CHF 15‘190 (Budget CHF 35’000) ab. Die Abwasserbeseitigung schliesst für das Jahr
2025 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 10’166 (Budget Aufwandüberschuss 
CHF 43’700) ab. Die Rechnung der Abfallwirtschaft schliesst mit einem Aufwandüber-
schuss von CHF 8‘867 (Budget CHF 4‘050) ab. 

IN KÜRZE

• Genehmigung des Rechen-
schaftsberichtes 2025

IN KÜRZE

• Genehmigung der 
Verwaltungs- und Bestandes-
rechnung
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Fortsetzung Traktandum 3 Die Investitionen belaufen sich gesamthaft (inklusive Eigenwirtschaftsbetriebe) auf 
CHF 1‘727‘960 und die Investitionseinnahmen auf CHF 347‘705, was Nettoinvesti -
tionen von gesamthaft CHF 1‘380‘255 ergibt. Die Investitionen konnten vollständig
selber finanziert werden. 

Die Aktiven und Passiven per 31.12.2025 betragen in der Rechnung 2025 
CHF 34‘646‘224. Im Rechnungsjahr 2025 betrugen die Aktiven und Passiven per
31.12.2024 CHF 33‘873‘418. Die Differenz beträgt CHF 772‘806.

Antrag
Finanzkommission und Gemeinderat beantragen, die Verwaltungs- und Bestandes-
rechnung pro 2025 sei zu genehmigen.

TRAKTANDUM 4

Einbürgerungsgesuch Grujic Boris, Chraz 14, 5444 Künten
geb. 30.08.1989, Staatsangehörigkeit Serbien

Der Gemeinderat Künten hat die Einbürgerungsvoraussetzung des vorstehenden Be-
werbers geprüft und die dazu notwendigen Abklärungen und Erhebungen getroffen.
Anlässlich eines persönlichen Gesprächs konnte sich der Gemeinderat ein Bild über die
staatspolitischen Kenntnisse sowie über die Beweggründe, welche zum Einbürge-
rungsgesuch führten, machen. Die Voraussetzungen zur Aufnahme in das Gemeinde-
bürgerrecht sind erfüllt.

Antrag
Grujic Boris, Chraz 14, 5444 Künten, geb. 30.08.1989, Staatsangehörigkeit Serbien,
sei das Bürgerrecht der Gemeinde Künten zu erteilen.

Boris Grujic

IN KÜRZE

• Einbürgerungsgesuch 
Grujic Boris
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IN KÜRZE

• Einbürgerungsgesuch 
Bobol Ciresica

IN KÜRZE

• Genehmigung Verpflichtungs-
kredit für den Fussgängersteg
über die Reuss im Betrag von 
CHF 3’053’000.00

• Anteil Gemeinde Künten 
CHF 1’526’500.00

TRAKTANDUM 5

Einbürgerungsgesuch Bobol Ciresica, Eggenrain 10, 
5444 Künten, geb. 31.03.1977, Staatsangehörigkeit Rumänien

Der Gemeinderat Künten hat die Einbürgerungsvoraussetzung der vorstehenden Be-
werberin geprüft und die dazu notwendigen Abklärungen und Erhebungen getroffen.
Anlässlich eines persönlichen Gesprächs konnte sich der Gemeinderat ein Bild über die
staatspolitischen Kenntnisse sowie über die Beweggründe, welche zum Einbürge-
rungsgesuch führten, machen. Die Voraussetzungen zur Aufnahme in das Gemeinde-
bürgerrecht sind erfüllt.

Antrag
Bobol Ciresica, Eggenrain 10, 5444 Künten, geb. 31.03.1977, Staatsangehörigkeit 
Rumänien, sei das Bürgerrecht der Gemeinde Künten zu erteilen.

TRAKTANDUM 6

Genehmigung eines Verpflichtungskredits für den Bau eines
Fussgängerstegs über die Reuss im Betrag von 
CHF 3’053’000 (inklusive 8,1 % MWST und mit einer 
Kostengenauigkeit von +/– 10 %) (Anteil Gemeinde Künten:
CHF 1‘526‘500)

Die Gemeinden Künten und Fischbach-Göslikon teilen sich einen Reussabschnitt, 
welcher einem übergeordneten Auengebiet angehört. Mit der Aufwertung des Auen-
gebietes sollen sowohl Ziele des Landschaft- und Naturschutzes verfolgt als auch ein
bewusst gelenktes Angebot für Erholungssuchende geschaffen werden. Dadurch 
werden die Wahrnehmung und Wertschätzung der Landschaft gefördert und die 
Qualitäten des Auenschutzparks ins Zentrum gerückt. Als integraler Bestandteil dieser
Aufwertung haben die beiden Reussgemeinden die Absicht, ihre Gemeinden mit einem
Fussgängersteg über die Reuss zu verbinden. Der zum Vorentscheid eingereichten Vor-
studie wurde im Januar 2024 seitens des Kantons und der Gemeinde zugestimmt. 

Mit Datum vom 27. Februar 2026 hat die Conzett Bronzini Partner AG im Rahmen des
Vorprojekts einen detaillierten Kostenvoranschlag für den Fussgängersteg erstellt.

Ciresica Bobol
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Fortsetzung Traktandum 6 Zusammenstellung Kosten

Regiearbeiten                                                                                 CHF           48‘700
Prüfungen                                                                                      CHF           16‘200
Baustelleneinrichtung                                                                     CHF         305‘700
Gerüste                                                                                          CHF             1‘800
Anker                                                                                             CHF         391‘000
Pfähle / Spezialfundationen / Fundamentschächte                           CHF         148‘000
Kofferungen und Mergelbelag                                                        CHF           15‘950
Baugrubenaushub und Erdbau                                                       CHF           28‘951
Wasserbau                                                                                     CHF             8‘000
Ortbetonbau                                                                                  CHF         210‘010
Spannsysteme (Vorspannung)                                                         CHF         116‘000
Metallbauarbeiten                                                                          CHF         623‘900
Holzbau: Tragkonstruktion                                                              CHF           80‘400
Weiteres                                                                                         CHF             4‘000

Zwischenbausumme                                                                       CHF      1‘998‘611

Unvorhergesehenes 10% der Zwischenbausumme                         CHF         199‘900
Ökologischer Ersatz                                                                        CHF           16‘400
Honorar BHU                                                                                  CHF           50‘000
Honorar Visualisierungen                                                                CHF             4‘500
Notariats- und Geometerkosten                                                     CHF           12‘000
Honorar Bauingenieur: Phase 3                                                      CHF         141‘000
Honorar Bauingenieur: Phase 4 und 5                                            CHF         294‘000
Honorar Bauingenieur: Phase 5                                                      CHF           70‘000
Honorar Geologe                                                                           CHF             8‘000
Gebühren Bewilligungsverfahren                                                    CHF           20‘000
Besucherlenkung                                                                            CHF             5‘000
Entschädigung Ertragsausfall Seite Fi-Gö                                        CHF             5‘000
MWST 8,1 %                                                                                  CHF         228‘800

Gesamtbausumme                                                                       CHF      3‘053‘000

Sponsoring
Lokalhelden.ch (Stand vom 28. April 2026)                                     CHF      105‘950 
Zusicherungen von diversen Gemeinden                                         CHF        35‘000 1)

Agglomerationsprogramm vom Bund (4. Generation)                     CHF   1'108'672

1) Vorbehältlich der Genehmigung des Budgets 2027

Diverse weitere Anfragen für einen Beitrag an den Reusssteg sind noch aussehend.
Dies sind unter anderem der Mehrwertabgabepool des Kantons, die Mobiliar, Swisslos-
Fonds usw. Zudem läuft das Crowdfunding auf www.lokalhelden.ch noch bis am 
25. Mai 2026. 

Aktuell haben 221 private Personen, Unternehmen und Nachbargemeinden das 
Projekt auf www.lokalhelden.ch finanziell unterstützt. Dies zeigt den starken Rückhalt,
welches dieses Projekt geniesst.
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Unterhaltskosten
Für die Brückenreinigung, einschliesslich der Entfernung von Laub und sonstiger Ver-
schmutzungen, fällt jährlich ein Betrag von rund CHF 2’200 an.

Die detaillierte Aufstellung der Unterhaltskosten wurde von Conzett Bronzini Partner
AG erstellt und umfasst sowohl die baulichen als auch die betrieblichen Unterhalts -
kosten. Dieses Dokument ist während der öffentlichen Auflage einsehbar.

Alle aufgeführten Kosten werden zu gleichen Teilen auf die beiden Gemeinden 
Fischbach-Göslikon und Künten aufgeteilt.

Besucherlenkungskonzept
Das Besucherlenkungskonzept wird hier rein zur Information vorgestellt. Es ist Bestand-
teil des Baugesuchsverfahrens. Das Baugesuchsverfahren wird nach Rechtskraft des
Verpflichtungskredits gestartet. 

Das Besucherlenkungskonzept inklusive des Massnahmenplans zur Besucherlenkung
liegt während der öffentlichen Auflage zur Einsichtnahme auf.

Weiteres Vorgehen
Die Gemeinde Fischbach-Göslikon stimmt am 16. Juni 2026 über den Verpflichtungs-
kredit ab. Sobald der Verpflichtungskredit in beiden Gemeinden rechtskräftig ist, er-
folgt die öffentliche Auflage des Baugesuchs. Gleichzeitig wird das Baugesuch der 
Abteilung für Baubewilligungen zur Stellungnahme übermittelt.

Folgende Unterlagen können während der Aktenauflage ab dem 19. Mai 2026 auf der
Gemeindekanzlei bezogen, bestellt (056 485 84 84) oder auf der Website unter
www.kuenten.ch abgerufen werden.

- Technischer Bericht Fussgängersteg Reuss

- Nutzungsvereinbarung

- Kostenvoranschlag  

- Bauliche und betriebliche Unterhaltskosten

- Technischer Bericht Besucherlenkungskonzept inkl. Massnahmenplan

Antrag 
Der Verpflichtungskredit für den Bau des Fussgängerstegs im Betrag von 
CHF 3’053’000 (inklusive 8,1 % MWST und mit einer Kostengenauigkeit von 
+/– 10 %) (Anteil Gemeinde Künten: CHF 1‘526‘500) sei zu genehmigen.

Fortsetzung Traktandum 6
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IN KÜRZE

• Genehmigung Verpflichtungs-
kredit für die Audioanlage 
der Turnhalle im Betrag von 
CHF 190’000.00

TRAKTANDUM 7

Genehmigung eines Verpflichtungskredit Audioanlage 
Turnhalle im Betrag von CHF 190’000.00

Die Gemeinde Künten beabsichtigt die Ton- und Lichtanlage der Mehrzweckhalle 
Künten inklusive der Steuerung der Bühnentechnik durch eine zeitgemässe Anlage zu
ersetzen. Die künftige Technik soll den heutigen Anforderungen an eine Mehrzweck-
halle mit Bühne gerecht werden und eine zentrale und intuitive Steuerung ermög -
lichen. 

Die Anforderungen wurden zusammen mit den Nutzenden der Halle und der Bühne
erhoben. Namentlich sind dies die Schule, anlassdurchführende Vereine und die 
Gemeindeverwaltung.

Die Ausschreibung des Auftrages erfolgte im offenen Verfahren ausserhalb des Staats-
vergabebereichs gemäss Art. 18 der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche
Beschaffungswesen (IVöB).

Unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Verpflichtungskredit an der Gemeinde-
  versammlung wurde der Auftrag für die Ton- und Lichtanlage der Mehrzweckhalle
Künten inklusive der Steuerung der Bühnentechnik an Winkler Systems AG, Nord -
strasse 1, 5610 Wohlen vergeben.

Trotz der geplanten Schulraumerweiterung erscheint der Ersatz der Ton- und Lichtan-
lage in der Mehrzweckhalle zum jetzigen Zeitpunkt durchaus sinnvoll. Der Zweck der
Mehrzweckhalle wird auch nach der Erweiterung in gleicher Form bestehen bleiben,
sodass die Nutzung der Halle unverändert bleibt. Vor diesem Hintergrund ist der Zeit-
punkt für den Ersatz der Anlage gerechtfertigt und sinnvoll.

Kostenzusammenstellung

AV-Technik und Steuerung                                                            CHF    140’645.69

Elektroinstallation                                                                          CHF      41’587.55

Netzwerk                                                                                      CHF        3’142.45

Unvorhergesehenes und Rundung                                                 CHF        4’624.31

Total inkl. 8,1 % MWST                                                               CHF    190’000.00

Die detaillierten Offerten können während der Aktenauflage ab dem 19. Mai 2026 auf
der Gemeindekanzlei bezogen, bestellt (056 485 84 84) oder auf der Website unter
www.kuenten.ch abgerufen werden.

Antrag 
Der Verpflichtungskredit Audioanlage Turnhalle im Betrag von CHF 190’000.00 sei zu 
genehmigen.
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IN KÜRZE

• Genehmigung der Kredit-
abrechnung Neubau Waldhütte

TRAKTANDUM 8

Genehmigung Kreditabrechnung für den Neubau der 
Waldhütte 

An der Gemeindeversammlung vom 20. Juni 2024 wurde für den Ersatz der Waldhütte
Buechhübel ein Verpflichtungskredit von Fr. 347‘500 bewilligt. 

1. Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung                        Fr.           345’935.70

Bruttoanlagekosten                                                          Fr.           345’935.70

2. Kreditvergleich

Verpflichtungskredit vom 20. Juni 2024                                Fr.           347’500.00

Kreditunterschreitung                                                       Fr.               1’564.30

3. Einnahmen                                                                           Fr.                      0.00

4. Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten                                                              Fr.           345’935.70

Einnahmen                                                                           Fr.                      0.00

Nettoinvestition                                                                 Fr.           345’935.70

Bericht der Finanzkommission
Die Finanzkommission empfiehlt, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

Antrag
Die Kreditabrechnung über den Neubau der Waldhütte sei zu genehmigen.
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IN KÜRZE

• Genehmigung der Kredit-
abrechnung Neubau 
Quellfassung Tobel

TRAKTANDUM 9

Genehmigung Kreditabrechnung für den Neubau der 
Quellfassung Tobel 

An der Gemeindeversammlung vom 21. Juni 2023 wurde für den Neubau der Quell-
fassung Tobel ein Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 275‘000 bewilligt. 

1. Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung                        Fr.           209’862.95

Bruttoanlagekosten                                                          Fr.           209’862.95

2. Kreditvergleich

Verpflichtungskredit vom 21. Juni 2023                                Fr.           275’000.00

Kreditunterschreitung                                                       Fr.             65’137.05

3. Einnahmen                                                                           Fr.                      0.00

4. Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten                                                              Fr.           209’862.95

Einnahmen                                                                           Fr.                      0.00

Nettoinvestition                                                                 Fr.           209’862.95

Die Planung und Ausführung einer Quellfassung ist komplex und mit vielen Unsicher-
heiten behaftet. In der Planung können Aufwendungen für die Ausführung des Bau-
unternehmers nur anhand von Erfahrungswerten abgeschätzt werden. Bei der Quelle
Tobel wurden keine zusätzlichen Wasserläufe vorgefunden und gefasst. Dementspre-
chend musste auch die Reserve nicht beansprucht werden.

Begründung zur Kreditunterschreitung 
In folgenden Positionen konnten Minderkosten ausgewiesen werden:

- Keine Beanspruchung der Reserven 

- Die Rodungsarbeiten konnten minimal gehalten werden

- Pauschalvergabe an den Baumeister 

- Keine zusätzlichen Bauversicherungen 

- Diverse kleinere Vergabeerfolge

Bericht der Finanzkommission 
Die Finanzkommission empfiehlt, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

Antrag
Die Kreditabrechnung über den Neubau der Quellfassung Tobel sei zu genehmigen.
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TRAKTANDUM 10

Verschiedenes

An dieser Stelle informiert der Gemeinderat Künten über aktuelle Projekte und Ver -
fahren. Zudem werden allgemeine Informationen aus dem Gemeinderat geteilt, die für
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Interesse sind.

IN KÜRZE

• Informationen des Gemeinde-
rates

• Wortmeldungen
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